
Bekanntmachung Nr. 200/2024 
 

des Amtes Mitteldithmarschen 
 

 
Nachrücken eines Mitgliedes in die Gemeindevertretung der Gemeinde Odderade 
 
 
Die am 14.05.2023 zur Kommunalwahlperiode 2023 – 2028 gewählte Bewerberin Corinna 
Viyo ist aus dem Amt als Mitglied der Gemeindevertretung der Gemeinde Odderade ausge-
schieden. Frau Viyo kandidierte für die Kommunale Wählervereinigung Odderade (KWV). Die 
Voraussetzungen für ein Nachrücken in die Gemeindevertretung der Gemeinde Odderade 
sind erfüllt. Als nächsten Bewerber auf der Liste der KWV für die Gemeindewahl am 
14.05.2023 habe ich Herrn Peter Lange festgestellt. 
 
Gemäß § 44 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes (GKWG) stelle ich fest, dass als nächster 
Bewerber auf der Liste der KWV 
 

Herr Peter Lange 
25785 Odderade 

 
in die Gemeindevertretung der Gemeinde Odderade ab dem 24.06.2024 nachrückt. 
 
Gegen diese Feststellung kann jede/r Wahlberechtigte der Gemeinde Odderade gemäß § 44 
in Verbindung mit § 38 GKWG binnen eines Monats beim Gemeindewahlleiter des Amtes Mit-
teldithmarschen, Roggenstraße 14, 25704 Meldorf, Einspruch einlegen. Die Einspruchsfrist 
beginnt nach § 87 Absatz 3 Nr. 1 der Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO) mit dem 
Tage, der auf das Erscheinen dieser Bekanntmachung folgt. 
 
 
Meldorf, 24.06.2024       Amt Mitteldithmarschen 
         Der Gemeindewahlleiter 
 
          gez. 
         ______________________ 
                    Stefan Oing 
                                                                                                              Gemeindewahlleiter 
 
Diese Bekanntmachung wird am 24.06.2024 durch Bereitstellung auf der Internetseite des 
Amtes Mitteldithmarschen unter der Adresse www.mitteldithmarschen.de veröffentlicht.  
 
Meldorf, den 24.06.2024 
 
Amt Mitteldithmarschen 
-Der Amtsdirektor- 
gez. Stefan Oing 
-Amtsdirektor- 
 
 


